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 Kreislaufwirtschafts-Aktionsplan März 2020 

 Wesentliche Ziele und Bausteine 

 Nachhaltige Produkte als neue Norm 

 Zentrale Produktwertschöpfungsketten 

 Abfallpolitik 

 Verbraucherrechte 

 

 Was kommt in den kommenden Monaten?  

 Verpackungsrichtlinie 

 „Biokunststoffe“ 

 Abfallrahmenrichtlinie 
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Überblick 

  



Kreislaufwirtschafts-Aktionsplan II (März 2020) 

Neue Verbraucherrechte 
– Recht auf Reparatur? 

Halbierung nicht-recycelter 
Siedlungsabfälle 2030 

Harmonisierung Systeme 
Getrenntsammlung 

Obsoleszenz / 
Vernichtung 

Greenwashing / 
Nachhaltigkeitssiegel / 
Produktkennzeichnung 

Verpackungsdesign 

Abfallreduktionsziele 

zirkuläre Geschäftsmodelle 

digitale Produktpässe / Etiketten (Textilien) 

Sauberes Recycling (u.a. 
POPs, Batterien, RoHS) 

Biokunststoffe 

Chemikalienstrategie – Verbot 
ganzer Stoffgruppen in 
Verbraucherprodukten  
Neue Gefahrenklassen (CLP-VO) 

Abfallverbringung 

Altauto-RL: Überarbeitung 

Sustainable Products 
Initiative 



2. Aktionsplan Kreislaufwirtschaft (März 2020) – Nachhaltige Produkte als 
Norm (Paket vom 30. März 2022)  

ESPR 



2. Aktionsplan Kreislaufwirtschaft (März 2020) 

Batterieverordnung  
Altauto-RL 

Verpackungsdesign 

Biokunststoffe 
Kunststoffverpackungen 

Lebensmittelkennzeichnung 
Lebensmittelverschwendung 

Ökodesignvorgaben 
Gefährliche Substanzen 
Einheitliches Ladegerät 
 

Bauprodukteverordnung 

Textilstrategie 



 Einführung von quantitativen Abfallreduktionszielen (Abfallrahmenrichtlinie), Ziel: Halbierung der  

 nicht-recycelten gemischten Siedlungsabfälle bis 2030 

 

 Überarbeitung der Vorgaben für Verpackungsdesign (Anhang II Verpackungs-RL), u.a. mit Einführung  

 von Mindestrezyklatanteilen 

 

 Bessere und stärker harmonisierte Umsetzung von erweiterter Herstellerverantwortung (Leilinien zur  

 Gebührenmodulation; verbindliche Vorgaben u.a. für den Textilsektor durch Änderung Abfall-RR) 

 

 EU-weite Harmonisierung Systeme der Getrenntsammlung von Abfallströmen (z.B. durch einheitliche  

 Farben oder Symbole) 

 

 Verbindliche Vorgaben für die Reduktion (Halbierung) der Lebensmittelverschwendung bis 2030  

 

 Revision Abfallverbringungsverordnung 

 

 Reduzierung besorgniserregender Stoffe in Rezyklaten, schadstofffreie Abfallbewirtschaftung (Recycling) 

 

 Einheitliche Umsetzung der SUP-RL und neue Maßnahmen zur Reduzierung von Einwegkunststoffprodukten (im Gastronomiebereich) 
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CEAP März 2020: Abfallbewirtschaftung - Abfallrecht 

  



 Verbraucherrechte für den grünen Wandel (30. März 2022) 

 Vorvertragliche Informationen (Bsp.: zu gewerblichen Haltbarkeitsgarantien,  

 Verfügbarkeit von Ersatzteilen / kostenlosen Software-Aktualisierungen)  

 Unlautere Geschäftspraktiken (Bsp.: „falsche“ Umweltbehauptungen;  

 falsche Angaben zu Haltbarkeit, Reparierbarkeit; „unkontrolliertes“ Anbringen  

 von Nachhaltigkeitssigeln) 

 

 Green Claims (20. Juli 2022) 

 Unternehmen sollen Umweltbehauptungen belegen können müssen 

 

 „Recht auf Reparatur“ 

 Weiterentwicklung des gesetzlichen Gewährleistungsrechts 
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„Neue Verbraucherrechte“ 

  



Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit (Oktober 2020) 



 Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (20. Juli 2022) 

 Grundlegende Anforderungen an das Design von Verpackungen 

 Einheitliche Kennzeichnung von Verpackungsabfällen mit Blick auf Systeme der  

 Getrenntsammlung 

 

 Mitteilung zu biobasierten, biologisch abbaubaren und kompostierbaren Kunststoffen  

 Kernziele: bessere Klärung der Begriffe mit Blick auf „saubere“ Trennung von  

 Abfällen und Reduzierung der Umweltbelastung, Maßnahmen im Bereich Kennzeichnung 

 

 Abfallrahmenrichtlinie (2023) 

 Abfallreduktionsziele für einzelne Abfallströme 

 Verbindliches Ziel Reduzierung Lebensmittelverluste / -verschwendung 

 Harmonisierung Systeme der Getrenntsammlung 

 Harmonisierte Vorschriften für EPR-Systeme und Gebührenstaffelung (Textilien u.a.) 
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Abfallwirtschaft / Recht: was kommt? 

  



Abfallhierarchie (Art. 4 ARRL) 



 Neue Rechtsvorschriften v.a. für 

 Verpackungsdesign („grundlegende Anforderungen“) 

 Abfallreduktionsziele (Abfallrahmen-RL) 

 

 Neue Verbraucherrechte: v.a. für Verbände wichtig, aber auch Verbraucherberatung 

 

 Umsetzung bestehender und neuer Rechtsvorschriften 

 Getrenntsammlung (Bioabfälle; Textilien) 

 Reduzierung nicht-recycelter Siedlungsabfälle um 50% bis 2030? 

 Lebensmittelkennzeichnung / Lebensmittelverschwendung 

 Einwegkunststoffartikel  

 Nachhaltiger Konsum (insb. auch von Textilien) 

 Biobasierte / biologisch abbaubare / kompostierbare Abfälle 

 

 Regulierung ohne Änderungen des Konsumverhaltens laufen teilweise ins Leere 
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Abfallberatung - Herausforderungen 

  



Kontakt: 

 

Dr. Christian Engel 

Vertretung des Landes NRW bei der EU 

Rue Montoyer 47, B-1000 Brussels 

Phone +32 (0)2 7391- 726 

Christian.engel@lv-eu.nrw.de 

www.mbei.nrw/de/lv-eu 
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